
Mieter mit Mietzahlungen vom Jobcenter 


Ich erhalte die Mietzahlungen vom Amt. Kann ich die Wohnung trotzdem 
mieten? -> Ja! 


Diese Anfrage erreicht uns regelmäßig. 


Sofern Sie finanzielle Unterstützung des JobCenters/Amts erhalten ist dies 
für uns kein Auschlusskriterium. Insofern vermieten wir auch gerne an Mieter 
mit finanzieller Unterstützung. 


Da die Vermietung an Mieter mit Zahlung durch das JobCenters an spezielle 
Rahmenbedingungen geknüpft ist, kalkulieren wir unsere Mieten immer an 
die aktuell geltenden Mietwerte des Jobcenters der Stadt Kaiserslautern. 


Dies bedeutet, dass die Miethöhe Wohnungsunabhängig an die Mietwerte 
des Jobcenters der Stadt Kaiserslautern angepasst werden. So wissen Sie 
als Mieter und wir als Vermieter stets, dass die Zahlungsübernahme des 
JobCenters sichergestellt ist. 


Die aktuelle Mietwerte finden Sie unter: https://
www.jobcenterkaiserslautern.de/kosten-der-unterkunft/
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